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hohes Mass an Flexibilität und Individualität für die Zwecksetzung der einzelnen Segmente erlauben 

möchte. Aus diesem Grund sieht die Stiftungsurkunde auch ausdrücklich vor, dass neben dem Stif-

tungsrat weitere Organe bestellt werden können, an die der Stiftungsrat bestimmte Aufgaben in den 

einzelnen Tätigkeitsbereichen der Segmente delegieren kann.  

 

Die Bezeichnungen und die Tätigkeitsbereiche der Segmente erfolgen in separaten Reglementen, die 

widerruflich oder unwiderruflich sein können. Ebenfalls ist ein Zweckänderungsrecht zugunsten des 

Stiftungsrates vorgesehen. Frau Hassler-Gerner führte aus, dass die Ausübung dieses Rechts vor allem 

dann in Betracht käme, wenn sich die Zwecksetzung der gemeinnützigen Projekte der einzelnen Seg-

mente nicht mehr verwirklichen liessen. Die begünstigten Organisationen werden von den Stiftungs-

ratsmitgliedern zum Teil ausgewählt und auch durch die Überprüfung deren Jahresrechnungen und  

-berichte überwacht. Sollten die Stiftungsratsmitglieder hierbei zu dem Ergebnis gelangen, dass eine 

unterstützte Organisation nicht mehr den Gemeinnützigkeitskriterien der Pan Protectum Stiftung PCC 

entspräche, würden entsprechende Änderungen bei den Begünstigten vorgenommen werden. 

 

Die segmentierte Stiftung verfügt bereits über drei Segmente. Für jedes von ihnen und ebenso für den 

Kern wurde ein eigenes Bankkonto errichtet. Zwei der Segmente bezwecken unter anderem die Förde-

rung von Frauen und Familien und eines zielt auf die Unterstützung eines Projekt einer katholischen 

Erwachsenbildung ab. Aufgrund des Gemeinnützigkeitsstatus wurde der segmentierten Stiftung die 

Befreiung von der Steuer gewährt. Ebenfalls ist sie von der Revisionsstelle befreit, da ihr Gesamtver-

mögen den Schwellenwert von 750'000 Schweizer Franken bisher nicht erreicht hat. Neben Frau Hass-

ler-Gerner fungiert ihre Tochter als Stiftungsratsmitglied. Beide führen die Stiftungsratstätigkeit eh-

renamtlich aus und können somit nicht nur durch die effiziente Ausgestaltungsform der segmentierten 

Stiftung, sondern auch hinsichtlich der Kosten sicherstellen, dass die eingebrachten Zustiftungen einen 

grösstmöglichen Wirkungsgrad haben.  

 

Zur Errichtung der segmentierten Stiftung befragt, führt die Stifterin aus, dass mangels Praxiserfah-

rung einige Hindernisse und vor allem viele Fragen beispielsweise in Bezug auf die Erstellung der 

Errichtungsdokumente, die Kontoeröffnungen, die Eintragung oder auch die Einhaltung der sorgfalts-

rechtlichen Bestimmungen bestanden. Erfreulicherweise ist es Frau Hassler-Gerner gelungen, die 

Schwierigkeiten zielführend zu lösen. Für sie ist jedoch nicht nachvollziehbar, weshalb bisher bis auf 

die segmentierte Stiftung zur Einlagensicherung keine weiteren segmentierten Stiftungen in Liechten-

stein errichtet wurden. Sie hofft und ist zuversichtlich, dass sie in der nahen Zukunft weitere Zustifter 

für ihre Stiftung begeistern kann. Ausserdem sieht sie vor allem in Bezug auf die Anwendung von 

Rechnungslegungsstandards Verbesserungspotential. Dieser Ansicht kann durch die Autorin dieser 

Arbeit vollumfänglich zugestimmt werden.  

  


